
Übersicht Bewilliungspflicht Mels, 06. Juni 2025

Kanton BAB Voraussetzung Betriebsbewilligung Voraussetzung

AG  MMEFA x
AR  MMEFA x
AI  MMEFA  juristische Personen + Einzelfirmen, bei denen die bewilligungspflichtigen Leistungen  durch angestelltes Personal erbracht werden.

BE  MMEFA x
BL   MMEFA  juristische Personen, welche Leistungen NICHT im Namen und auf Rechnung eines Inhabers einer persönlichen BAB erbringe
BS  MMEFA  juristische Person
FR  MMEFA  Masseure sind nicht explizit erwähnt
GE  MMEFA  juristische Person

GL  MMEFA x
GR  MMEFA x
JU  MMEFA x
LU  MMEFA x
NE  MMEFA x
NW  MMEFA x
OW  MMEFA x
SH   MMEFA  gelten juristische Personen und Einzelfirmen, bei denen die bewilligungspflichtigen Leistungen  durch angestelltes Personal erbracht werden. 

SZ  MMEFA x
SO  MMEFA x
SG  MMEFA  juristischen Person / keine eigene Berufsausübungsbewilligung
TG  MMEFA  juristische Person +  mehr als eine Person in eigener fachlicher Verantwortung mit Berufsausübungsbewilligung

TI  MMEFA x
UR  MMEFA  juristische Person

VD  MMEFA x
VS x x x
ZG  MMEFA x
ZH x x x

 Voraussetzung zum Erhalt der BAB ist ein zweijährigs Anstellungsverhältnis nach dem Abschluss EFA
Pflicht bei Selbständigkeit oder fachlicher Leitung eines Betriebs
Für Angstellte, die nicht fachlich in eigenverantwortung arbeiten (Angestellte), ist die BAB seit 1.6.25 aufgehoben

 Voraussetzung zum Erhalt der BAB ist ein zweijährigs Anstellungsverhältnis nach dem Abschluss EFA


	Tabelle1

